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Hinweise zur elektronischen Einbringung 
 
 
Bei der elektronischen Einbringung über das BEV-Portal kann es vorkommen, dass bereits in das BAIK-
Archiv eingebrachte Daten nicht dem PDF/A-1b -Standard genügen und ein entsprechender Hinweis folgt. 
Zu dieser Problematik bieten wir folgende Hilfestellung an: 
  
Ein erfolgreiches Einbringen des Dokumentes in das BAIK-Archiv stellt keine Garantie dafür dar, dass es 
sich bei dem Dokument um ein korrektes PDF/A-1b im Sinne der elektronischen Einbringung gemäß den 
Definitionen der  Vermessungsverordnung  bzw. den damit in Verbindung stehenden „Näheren technischen 
Bedingungen“ handelt. Beachten Sie die Informationen unter dem Top-Link „GDB-NEU“ auf  der Startseite 
der BEV-Homepage. 

Probleme können auftreten, wenn der Prüfzeitpunkt bei der Einbringung in das BAIK-Archiv bereits längere 
Zeit zurückliegt. Wir empfehlen, das einzubringende Dokument mittels aktueller Software als neues PDF/A-
1b herzustellen. Sollten die Originaldaten nicht mehr zur Verfügung stehen, können die Dokumente 
ausgedruckt und gescannt oder direkt mit spezieller Software aus dem alten PDF-Format in eine Bilddatei 
umgewandelt werden. Diese lässt sich daraufhin problemlos in ein korrektes PDF/A-1b – Format 
umwandeln. 

Zur Analyse der Ursache für die Ablehnung von Dokumenten empfehlen wir Ihnen, den kostenlosen BEV-
Dokumentenprüftest zu nutzen. Damit können sie die Konformität Ihrer Dokumente vor der 
Einbringung prüfen. 

Dokumentenprüftest: 

1) Erzeugen Sie ein beliebiges PDF-Dokument. Bitte vergessen Sie das Einbetten der verwendeten 
Schriften nicht, verwenden Sie nur Standardschriften.  

2) Wandeln Sie das PDF-Dokument in das Format "PDF/A1-b" um, signieren Sie dieses jedoch nicht (keine 
Beurkundungssignatur!). 

3) Senden Sie dieses PDF-Dokument als Anhang per E-Mail an den kostenlosen BEV-Dokumentenprüftest. 
Achten Sie darauf, dass Ihre E-Mail keine Graphiken oder andere Anhänge (z.B. in der Visitenkarte) mit 
sendet.  

E-Mail-Adresse an den Dokumentenprüftest: pdfasigcheckextern@bev.gv.at    Betreff: CX12FSC Test     

4 a) Wenn die Formatprüfung nicht "Format PDF/A1-b" ergibt, wenden Sie sich an den Hersteller der 
PDF/A1-b Wandlungssoftware und klären Sie die Bedienung der Software ab. Fordern Sie eventuell ein 
Softwareupdate ein. 

4 b) Wenn die Formatprüfung "PDF/A-1b" ergibt, bringen Sie bitte die Beurkundungssignatur auf. 

5) Senden Sie nun das Dokument mit der aufgebrachten Beurkundungssignatur an den  
BEV-Dokumentenprüftest (siehe Punkt 3). 

6) Wenn die Formatprüfung nun nicht mehr "PDF/A-1b" ergibt, hat die Beurkundungssignatur das PDF/A-1b 
Format beschädigt. 

In diesem Fall wenden Sie sich an den Hersteller der Signatursoftware und klären Sie die Bedienung der 
Software oder fordern Sie eventuell ein Softwareupdate ein. 

7) Wenn die Formatprüfung nun "PDF/A1-b" ergibt, laden Sie das Dokument in das BAIK-Archiv hoch. Laden 
Sie dort den "Zip-Container für die Einbringung beim BEV" herunter und senden diesen per E-Mail an den 
BEV-Dokumentenprüftest. 

mailto:pdfasigcheckextern@bev.gv.at
http://www.bev.gv.at/pls/portal/url/PAGE/BEV_PORTAL_CONTENT_ALLGEMEIN/STARTSEITE/GDB-NEU/
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8) Damit ist die Prüfung sicher erfolgreich, da mit der Abgabesignatur des BAIK-Archivs als Anlage prinzipiell 
keine weiteren Probleme auftreten sollten. 
 
Für Rückfragen steht Ihnen unser Kundenservice gerne zur Verfügung. 
  
Kundenservice Vermessung & Geoinformation  
Obere Donaustraße 55 
1020 Wien 
 
Sie erreichen unser Team telefonisch: 
Mo-Do 8:00 bis 16:00 Uhr 
Fr 8:00 bis 14:00 Uhr 
 
Tel:  +43 1 21110-2160 
Fax: +43 1 21110-992161 
E-Mail: kundenservice@bev.gv.at 
 
Persönliche Beratung im Kunden Center: 
Öffnungszeiten 
Mo-Fr 8:00-12:00 Uhr 
und nach telefonischer Vereinbarung 
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